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Erster Abschnitt 
Allgemeines und Gemeindevertretung 

 

 
Keine Änderung 

 

§ 1  Geltungsbereich und Funktionsbezeichnung 
 

§ 1  Geltungsbereich und Funktionsbezeichnung Titel gem. Inhaltsverzeich-
nis 
 

Diese Geschäftsordnung gilt für die Gemeindevertretung, 
ihre Ausschüsse, Beiräte sowie Arbeitsgruppen. Sie gilt er-
gänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen, zur Haupt- 
und Einwohnerbeteiligungssatzung der Gemeinde. 
 

Diese Geschäftsordnung gilt für die Gemeindevertretung, 
ihre Ausschüsse, Beiräte sowie Arbeitsgruppen. Sie gilt er-
gänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen, zur Haupt- 
und Einwohnerbeteiligungssatzung der Gemeinde Golzow. 
 

 
 
Ergänzung des Gemeinde-
namens  

§ 2  Gemeindevertreter (§ 31 BbgKVerf) 
 

§ 2  Gemeindevertreter (§ 31 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben die 

ihnen aus der Mitgliedschaft in der Gemeindevertre-
tung erwachsenen Pflichten zu erfüllen. Sie haben ins-
besondere an den Sitzungen der Gremien der Ge-
meinde Golzow, denen sie angehören, teilzunehmen. 

 

 
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben die 

ihnen aus der Mitgliedschaft in der Gemeindevertre-
tung erwachsenen Pflichten zu erfüllen. Sie haben ins-
besondere an den Sitzungen der Gremien der Ge-
meinde Golzow, denen sie angehören, teilzunehmen. 
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(2) Im Falle ihrer Verhinderung haben Mitglieder der Gre-
mien vor der Sitzung den Vorsitzenden sowie den Sit-
zungsdienst  zu informieren. Bei Ausschusssitzungen 
ist zusätzlich der Stellvertreter zu benachrichtigen. 

 

(2) Im Falle ihrer Verhinderung haben Mitglieder der Gre-
mien vor der Sitzung den Vorsitzenden sowie den Sit-
zungsdienst  zu informieren. Bei Ausschusssitzungen 
ist zusätzlich der festgelegte Stellvertreter zu benach-
richtigen. 

 

Wording angeglichen 
(auch in folgenden Para-
graphen) 
 

§ 3  Einberufung der Sitzungen (§ 34 BbgKVerf) 
 

§ 3  Einberufung der Sitzungen (§ 34 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Die Ladung zu den Sitzungen erfolgt elektronisch per 

E-Mail und unter Verwendung des Ratsinformations-
systems auf der Internetpräsenz des Amtes Brück 
www.amt-brueck.de . Die Tagesordnung sowie alle zur 
Sitzung relevanten Dokumente werden unter Zugrun-
delegung der in § 5 festgehaltenen Rahmenbedingun-
gen bereitgestellt. 
In begründeten und nicht vermeidbaren Ausnahmefäl-
len können Vorlagen nachgereicht werden. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt mindestens 10 volle Tage vor 

dem Tag der Sitzung. Die E-Mail mit der schriftlichen 
Ladung muss fristgerecht zugehen. (regelmäßige La-
dungsfrist) 
 

(3) In dringenden Angelegenheiten kann die Ladungsfrist 
auf 4 volle Tage vor dem Tag der Sitzung verkürzt wer-
den (vereinfachte Einberufung). Die Dringlichkeit ist 
in der Ladung zu begründen. 
 

(4) Die Sitzungen der Gemeindevertretung und Aus-
schüsse erfolgen grundsätzlich in Präsenz. Abgesehen 
von der konstituierenden Sitzung können einzelne Ge-
meindevertreter auf begründeten schriftlichen Antrag 
an der Sitzung per Video teilnehmen. Voraussetzungen 
hierfür ergeben sich aus dem § 34 Abs. 1a BbgKVerf 

 
(1) Die Ladung zu den Sitzungen erfolgt elektronisch per 

E-Mail und unter Verwendung des Ratsinformations-
systems auf der Internetpräsenz Startseite des Amtes 
Brück www.amt-brueck.de (Verwendung der Schaltflä-
che mit dem orange-roten Rathaus oder direkte Ein-
gabe https://ris-brueck.komfa.de/index.php im Brow-
ser). Die Tagesordnung sowie alle zur Sitzung relevan-
ten Dokumente werden unter Zugrundelegung der in § 
5 festgehaltenen Rahmenbedingungen bereitgestellt. 
In begründeten und nicht vermeidbaren Ausnahmefäl-
len können Vorlagen nachgereicht werden. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt mindestens 10 7 volle Tage 

vor dem Tag der Sitzung. Die E-Mail mit der schriftli-
chen Ladung muss fristgerecht zugehen. (regelmä-
ßige Ladungsfrist) 
 

(3) In dringenden Angelegenheiten kann die Ladungsfrist 
auf 4 volle Tage vor dem Tag der Sitzung verkürzt wer-
den (vereinfachte Einberufung). Die Dringlichkeit ist 
in der Ladung zu begründen. 
 

(4) Die Sitzungen der Gemeindevertretung und Aus-
schüsse erfolgen grundsätzlich in Präsenz. Abgesehen 
von der konstituierenden Sitzung können einzelne Ge-
meindevertreter auf begründeten schriftlichen Antrag 
an der Sitzung per Video teilnehmen. Voraussetzungen 

 
 
Wording angeglichen 
(auch in folgenden Para-
graphen) 
 
Anpassung der genaueren 
Beschreibung zur Auffin-
dung der Sitzungsdoku-
mente nach dem Vorbild 
der GeschO des Amtsaus-
schusses 
 
 
Verkürzung der Ladungs-
frist auf Wunsch der GV 

http://www.amt-brueck.de/
http://www.amt-brueck.de/
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und individueller Lösungen in Abstimmung mit dem 
Vorsitz sowie dem Hauptverwaltungsbeamten. 
Die Durchführung von geheimen Wahlen ist in diesen 
Sitzungen nicht zulässig. 
Die per Video Teilnehmenden haben im nicht öffentli-
chen Teil der Sitzung sicherzustellen, dass die Nichtöf-
fentlichkeit gewahrt bleibt und keine weiteren Personen 
die Sitzung verfolgen können. 

 

hierfür ergeben sich aus dem § 34 Abs. 1a BbgKVerf, 
den technischen Möglichkeiten am Sitzungsort und in-
dividueller Lösungen in Abstimmung mit dem Vorsitz 
sowie dem Hauptverwaltungsbeamten. 
Die Durchführung von geheimen Wahlen ist in diesen 
Sitzungen nicht zulässig. 
Die per Video Teilnehmenden haben im nicht öffentli-
chen Teil der Sitzung sicherzustellen, dass die Nichtöf-
fentlichkeit gewahrt bleibt und keine weiteren Personen 
die Sitzung verfolgen können. 

 

§ 4  Tagesordnung der Sitzung (§ 35 BbgKVerf)  
 

§ 4  Tagesordnungen der Sitzung (§ 35 BbgKVerf) Anpassung an Inhaltsver-
zeichnis 

 
(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung setzt die Ta-

gesordnung der Gemeindevertretung im Benehmen mit 
dem Hautverwaltungsbeamten fest.  
 

(2) Anträge der Gemeindevertreter zur Aufnahme von 
Beratungsgegenständen müssen dem Vorsitz der Ge-
meindevertretung spätestens bis zum Ablauf des 12. 
Tages vor der Sitzung von mindestens einem Zehntel 
der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter oder 
einer Fraktion schriftlich oder elektronisch benannt 
werden.  
 

(3) Bei Nichteinhaltung der Frist sind die Anträge in der Ta-
gesordnung der nächstfolgenden Sitzung aufzuneh-
men. Es sei denn, es handelt sich um eine dringende 
Angelegenheit, deren Behandlung nicht bis in die 
nächste Sitzung aufgeschoben werden kann. 
 

(4) Tagesordnungspunkte, zu denen Gäste referieren, 
sind vorrangig zu behandeln. Die Redezeit ist mit den 
Gast-rednern im Vorfeld der Sitzung abzustimmen. 

 

 
(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung setzt die Ta-

gesordnung der Gemeindevertretung im Benehmen mit 
dem Hautverwaltungsbeamten fest.  
 

(2) Anträge der Gemeindevertreter zur Aufnahme von 
Beratungsgegenständen müssen dem Vorsitz der Ge-
meindevertretung spätestens bis zum Ablauf des 12. 
Tages vor der Sitzung von mindestens einem Zehntel 
der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter oder 
einer Fraktion schriftlich oder elektronisch benannt 
werden.  
 

(3) Bei Nichteinhaltung der Frist sind die Anträge in der Ta-
gesordnung der nächstfolgenden Sitzung aufzuneh-
men. Es sei denn, es handelt sich um eine dringende 
Angelegenheit, deren Behandlung nicht bis in die 
nächste Sitzung aufgeschoben werden kann. 
 

(4) Tagesordnungspunkte, zu denen Gäste referieren, 
sind vorrangig zu behandeln. Die Redezeit ist mit den 
Gastrednern im Vorfeld der Sitzung abzustimmen. 

 

 
Anpassung des Wordings 
für Gleichlautende Be-
zeichnungen in allen Ge-
meinden 
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§ 5  Umgang mit dem Ratsinformationssystem (RIS) 
 

§ 5  Umgang mit dem Ratsinformationssystem (RIS) 
 

Anpassung an Inhaltsver-
zeichnis 

 
(1) Das Ratsinformationssystem (RIS) ist ein webbasiertes 

Informationssystem, welches die Arbeit und den Sit-
zungslauf der Gremien der Gemeinde Golzow erfüllt 
und abbildet. Es ist geteilt in einen öffentlichen Teil, der 
für jedermann über die Internetpräsenz des Amtes 
Brück www.amt-brueck.de uneingeschränkt einsehbar 
ist, sowie in einen nicht öffentlichen Teil, der nur be-
stimmten Nutzergruppen durch Verwendung von Zu-
gangsdaten offensteht. 

 
(2) Alle Mandatsträger erhalten persönliche Zugangsdaten 

für das RIS, um auf alle öffentlichen und nichtöffentli-
chen Dokumente zu den Sitzungen der Gremien denen 
sie angehören über die Internetpräsenz des Amtes 
Brück zugreifen zu können. 

 

 
(1) Das Ratsinformationssystem (RIS) ist ein webbasiertes 

Informationssystem, welches die Arbeit und den Sit-
zungslauf der Gremien der Gemeinde Golzow erfüllt 
und abbildet. Es ist geteilt in einen öffentlichen Teil, der 
für jedermann über die Internetpräsenz Homepage des 
Amtes Brück www.amt-brueck.de (Verwendung der 
Schaltfläche mit dem orange-roten Rathaus oder di-
rekte Eingabe https://ris-brueck.komfa.de/index.php im 
Browser) uneingeschränkt einsehbar ist, sowie in einen 
nicht öffentlichen Teil, der nur bestimmten Nutzergrup-
pen durch Verwendung von Zugangsdaten offensteht. 

 
(2) Alle Mandatsträger erhalten persönliche Zugangsdaten 

für das RIS, um auf alle öffentlichen und nichtöffentli-
chen Dokumente zu den Sitzungen der Gremien denen 
sie angehören über die Internetpräsenz Homepage des 
Amtes Brück zugreifen zu können. 

 

 

§ 6  Zuhörer (§ 36 BbgKVerf) 
 

§ 6  Zuhörer (§ 36 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung 

können Zuhörer nach Maßgabe der vorhandenen 
Plätze teilnehmen. 

 
(2) Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen o-

der sich an den Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen 
die Beratung nicht stören. Zuhörer, welche die Ordnung 
stören, können vom Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.  

 

 
(1) An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung 

und ihrer Ausschüsse können Zuhörer nach Maßgabe 
der vorhandenen Plätze teilnehmen. 

 
(2) Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen o-

der sich an den Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen 
die Beratung nicht stören. Zuhörer, welche die Ordnung 
stören, können vom jeweiligen Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung des Gremiums aus dem Sitzungs-
saal verwiesen werden.  

 

 

http://www.amt-brueck.de/
http://www.amt-brueck.de/


 
6 

 

§ 7  Einwohnerfragestunde; Anhörung von Betroffe-
nen und Sachverständigen 

 

 
Keine Änderung 

 

 
(1) Die nach § 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Golzow 

und der Einwohnerbeteiligungssatzung der Gemeinde 
Golzow (in der jeweils gültigen Fassung) durchzufüh-
rende Einwohnerfragestunde findet zu Beginn des öf-
fentlichen Teils (Teil 1) und am Ende des öffentlichen 
Teils (Teil 2) jeder regulären Gemeindevertretersitzung 
statt. Dies gilt nicht für Sitzungen, in denen nur nicht 
öffentlich zu behandelnde Gegenstände vorgesehen 
sind. 
 

(2) Die Gesamtdauer beider Teile der Einwohnerfragen 
soll 30 Minuten (jeweils 15 Minuten) nicht überschrei-
ten. 
 

(3) Beschließt die Gemeindevertretung, zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten zum Gegenstand der Beratung 
Betroffene oder Sachverständige zu hören, ist die An-
hörung zu beenden, bevor Beratung und Abstimmung 
über den Gegenstand beginnen.  

 

 
Keine Änderung 

 

§ 8  Anfragen der Gemeindevertreter 
 

§ 8  Anfragen der Gemeindevertreter 
 

 

 
Anfragen der Gemeindevertreter an den Hauptverwal-
tungsbeamten, die in der Sitzung der Gemeindevertretung 
beantwortet werden sollen, können bis drei Arbeitstage vor 
der Sitzung per E-Mail an das Postfach anfragen@amt-
brueck.de eingereicht werden. Diese sind kurz und sach-
lich abzufassen.  
Die Beantwortung erfolgt in der Regel schriftlich und wird 
den Gemeindevertretern zur jeweiligen Sitzung im Ratsin-
formationssystem (RIS) zur Verfügung gestellt.  

 
Anfragen der Gemeindevertreter an den Hauptverwal-
tungsbeamten, die in der Sitzung der Gemeindevertretung 
beantwortet werden sollen, können bis drei Arbeitstage vor 
der Sitzung per E-Mail an das Postfach anfragen@amt-
brueck.de eingereicht werden. Diese sind kurz und sach-
lich abzufassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anfragen@amt-brueck.de
mailto:anfragen@amt-brueck.de
mailto:anfragen@amt-brueck.de
mailto:anfragen@amt-brueck.de
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Der Anfragende kann bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Ist 
die Beantwortung wegen der Kürze der Zeit, aus Gründen 
des Rechercheumfangs und/oder Rückantwort Dritter nicht 
möglich, ist die Anfrage in der folgenden Sitzung zu beant-
worten. Gleiches gilt für mündlich in der Sitzung gestellte 
Anfragen, welche nicht direkt vom Hauptverwaltungsbeam-
ten beantwortet werden können. Diese werden in der Nie-
derschrift festgehalten und in der folgenden Sitzung beant-
wortet. 
 

Die Beantwortung erfolgt in der Regel schriftlich (elektro-
nisch) und wird den Gemeindevertretern zur jeweiligen Sit-
zung im Ratsinformationssystem (RIS) zur Verfügung ge-
stellt.  
Der Anfragende kann bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Ist 
die Beantwortung wegen der Kürze der Zeit, aus Gründen 
des Rechercheumfangs und/oder Rückantwort Dritter nicht 
möglich, ist die Anfrage in der folgenden Sitzung zu beant-
worten. Gleiches gilt für mündlich in der Sitzung gestellte 
Anfragen, welche nicht direkt vom Hauptverwaltungsbeam-
ten beantwortet werden können. Diese werden in der Nie-
derschrift festgehalten und in der folgenden Sitzung beant-
wortet. 
 

 
 
 

§ 9  Sitzungsablauf (§ 37 BbgKVerf) 
 

§ 9  Sitzungsablauf (§ 37 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzun-

gen der Gemeindevertretung. In den Sitzungen hand-
habt er die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Im 
Falle seiner Verhinderung treten seine gewählten Stell-
vertreter in der Reihenfolge ihrer Benennung als Erster 
oder Zweiter Stellvertreter an seine Stelle.  
 

(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätz-
lich in folgender Reihenfolge durchzuführen: 

 
Öffentlicher Teil 
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 

b) Änderungsanträge zur bzw. Feststellung der 
Tagesordnung 

c) Information zu wesentlichen Angelegenheiten 
der Gemeinde sowie Beschlusskontrolle  

 
(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzun-

gen der Gemeindevertretung. In den Sitzungen hand-
habt er die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Im 
Falle seiner Verhinderung treten seine gewählten Stell-
vertreter in der Reihenfolge ihrer Benennung als Erster 
oder Zweiter Stellvertreter an seine Stelle.  
 

(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätz-
lich in folgender Reihenfolge durchzuführen: 
 
Öffentlicher Teil 
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-

mäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit 

b) Änderungsanträge zur bzw. Feststellung der Ta-
gesordnung 

c) Information zu wesentlichen Angelegenheiten der 
Gemeinde sowie Beschlusskontrolle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung Titel TOP 2 für 
bessere Lesbarkeit. Ände-
rungsanträge müssen 
nicht explizit erwähnt sein, 
um gestellt und beraten zu 
werden. 
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d) Berichte aus den Sitzungen des Amtsaus-
schusses, den Verbänden und Zweckverbän-
den und sonstigen Ausschüssen der Gemeinde 

e) Einwohnerfragestunde (Teil 1) 
f) Behandlung von Anfragen 
g) Entscheidung über eventuelle Einwendungen 

gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils 
der letzten Sitzung am  

h) Behandlung der öffentlichen Tagesordnungs-
punkte 

i) Einwohnerfragestunde (Teil 2) 
 
Nicht öffentlicher Teil 
j) Entscheidung über eventuelle Einwendungen 

gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen 
Teils der letzten Sitzung 

k) Behandlung von Anfragen  
l) Behandlung der nicht öffentlichen Tagesord-

nungspunkte  
m) Schließung der Sitzung 

 

d) Berichte aus den Sitzungen des Amtsausschusses, 
den Verbänden und Zweckverbänden und sonsti-
gen Ausschüssen der Gemeinde 

e) Einwohnerfragestunde (Teil 1) 
f) Behandlung von Anfragen der Gemeindevertreter 
g) Entscheidung über eventuelle Einwendungen ge-

gen die Niederschrift des öffentlichen Teils der letz-
ten Sitzung am  

h) Behandlung der öffentlichen Tagesordnungspunkte 
i) Einwohnerfragestunde (Teil 2) 

 
Nicht öffentlicher Teil 

j) Entscheidung über eventuelle Einwendungen ge-
gen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der 
letzten Sitzung 

k) Informationen zu wesentlichen Angelegenheiten 
der Gemeinde und Beschlusskontrolle 

l) Behandlung von Anfragen der Gemeindevertreter 
m) Behandlung der nicht öffentlichen Tagesordnungs-

punkte  
n) Schließung der Sitzung 

 

 
 
 
 
Über Einwendungen wird 
lt. BbgKVerf nicht ent-
schieden/abgestimmt. 
Diese werden verle-
sen/vorgetragen und pro-
tokollarisch erfasst. Gilt für 
öT und nöT 
 
 
 
 
 
Ergänzung eines zum öT 
passenden TOP um auch 
zu nicht öffentlichen Inhal-
ten ohne eigenen TOP zu 
informieren 
 

§ 10  Behandlung der Tagesordnungspunkte, Unter-
brechung und Vertagung 

 

§ 10  Behandlung der Tagesordnungspunkte, Unter-
brechung und Vertagung 

 

 

 
(1) Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnungs-

punkte  
a) durch die Entscheidung in der Sache abschlie-

ßen, 
b) verweisen oder  
c) vertagen. 

 
(2) Der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der 

Abstimmung dem Verweisungsantrag, dieser dem Ver-
tagungsantrag vor. Wird einem Antrag stattgegeben, 

 
(1) Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnungs-

punkte  
d) durch die Entscheidung in der Sache abschlie-

ßen, 
e) verweisen oder  
f) vertagen. 

 
(2) Der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der 

Abstimmung dem Verweisungsantrag, dieser dem Ver-
tagungsantrag vor. Wird einem Antrag stattgegeben, 
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sind die bei der Antragstellung vorliegenden Wortmel-
dungen noch zuzulassen. 

 
(3) Der Vorsitzende kann die Sitzung der Gemeindevertre-

tung unterbrechen. Auf Antrag von einem Viertel ihrer 
anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss er die 
Sitzung unterbrechen. Bei einer weiteren Unterbre-
chung ist für den Antrag die Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. Die 
Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten andau-
ern. 

 
(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesord-

nungspunkte aufgerufen. Der in der Beratung befindli-
che Tagesordnungspunkt wird abschließend behan-
delt. Sollte nach 22:00 Uhr noch 1 Tagesordnungs-
punkt offen sein, kann dieser noch abgehandelt wer-
den. Die Gemeindevertretung kann gemäß § 34 Abs. 5 
der BbgKVerf mit der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder die Unterbrechung der Sitzung und deren Fort-
setzung zur Behandlung der noch offenen Tagesord-
nungspunkte an einem anderen Termin beschließen 
(Fortsetzungssitzung). Der Beschluss muss Zeit und 
Ort der Fortsetzungssitzung bestimmen. Für die Fort-
setzungssitzung erfolgt keine erneute Ladung. Soll 
keine Fortsetzungssitzung beschlossen werden, sind 
die noch nicht aufgerufenen Tagesordnungspunkte in 
der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung an vor-
derer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen.  

 

sind die bei der Antragstellung vorliegenden Wortmel-
dungen noch zuzulassen. 

 
(3) Der Vorsitzende kann die Sitzung der Gemeindevertre-

tung unterbrechen. Auf Antrag von einem Viertel ihrer 
anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss er die 
Sitzung unterbrechen. Bei einer weiteren Unterbre-
chung ist für den Antrag die Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. Die 
Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten andau-
ern. 
 

(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesord-
nungspunkte aufgerufen. Der in der Beratung befindli-
che Tagesordnungspunkt wird abschließend behan-
delt. Sollte nach 22:00 Uhr noch 1 Tagesordnungs-
punkt offen sein, kann dieser noch abgehandelt wer-
den. Die Gemeindevertretung kann gemäß § 34 Abs. 5 
der BbgKVerf mit der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder die Unterbrechung der Sitzung und deren Fort-
setzung zur Behandlung der noch offenen Tagesord-
nungspunkte an einem anderen Termin beschließen 
(Fortsetzungssitzung). Der Beschluss muss Zeit und 
Ort der Fortsetzungssitzung bestimmen. Für die Fort-
setzungssitzung erfolgt keine erneute Ladung. Soll 
keine Fortsetzungssitzung beschlossen werden, sind 
die noch nicht aufgerufenen Tagesordnungspunkte in 
der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung an vor-
derer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen. 

§ 11  Redeordnung 
 

§ 11  Redeordnung 
 

 

 
(1) Reden darf nur, wer vom Vorsitzenden der Gemeinde-

vertretung das Wort erhalten hat. Wortmeldungen er-

 
(1) Reden darf nur, wer vom Vorsitzenden der Gemeinde-

vertretung das Wort erhalten hat. Wortmeldungen er-
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folgen durch Handheben. Zu einem Tagesordnungs-
punkt kann dem einzelnen Gemeindevertreter bis zu 
dreimal das Wort erteilt werden. 

 
(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge 

der Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung des 
Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. Das Wort 
zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf 
sich nur auf den in der Beratung befindlichen Tages-
ordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch kein Redner 
unterbrochen werden.  

 
(3) Dem Hauptverwaltungsbeamten ist auch außerhalb 

der Reihe der Wortmeldungen jederzeit das Wort zu er-
teilen.  

 

folgen durch Handheben. Zu einem Tagesordnungs-
punkt kann dem einzelnen Gemeindevertreter bis zu 
dreimal das Wort erteilt werden. 

 
(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge 

der Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung des 
Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. Das Wort 
zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf 
sich nur auf den in der Beratung befindlichen Tages-
ordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch kein Redner 
unterbrochen werden.  

 
(3) Dem Hauptverwaltungsbeamten ist auch außerhalb 

der Reihe der Wortmeldungen jederzeit das Wort zu er-
teilen.  

 

§ 12  Sitzungsleitung (§ 37 BbgKVerf) 
 

§ 12  Sitzungsleitung (§ 37 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann  

a) Redner, die vom Verhandlungsgegenstand ab-
weichen, zur Sache rufen, 

b) Mitglieder der Gemeindevertretung zur Ord-
nung rufen, wenn deren Verhalten den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Sitzung stört. 

 
(2) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung dreimal zur 

Sache gerufen worden, so hat ihm der Vorsitzende das 
Wort zu entziehen und darf es ihm in derselben Aus-
sprache zum selben Gegenstand nicht wieder erteilen. 
 

(3) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung dreimal zur 
Ordnung gerufen worden, kann ihm der Vorsitzende für 
die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder ihn des 
Raumes verweisen. 

 

 
(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann  

c) Redner, die vom Verhandlungsgegenstand ab-
weichen, zur Sache rufen, 

d) Mitglieder der Gemeindevertretung zur Ord-
nung rufen, wenn deren Verhalten den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Sitzung stört. 

 
(2) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung dreimal zur 

Sache gerufen worden, so hat ihm der Vorsitzende das 
Wort zu entziehen und darf es ihm in derselben Aus-
sprache zum selben Gegenstand nicht wieder erteilen. 
 

(3) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung dreimal zur 
Ordnung gerufen worden, kann ihm der Vorsitzende für 
die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder ihn des 
Raumes verweisen. 
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§ 13  Mitwirkungsverbot (§ 22 BbgKVerf) 
 

§ 13  Mitwirkungsverbot (§ 22 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Muss ein Gemeindevertreter annehmen, an der Bera-

tung und Beschlussfassung nicht teilnehmen zu dürfen, 
so hat er dies dem Vorsitzenden vor Eintritt in die Be-
ratung dieses Tagesordnungspunktes unaufgefordert 
anzuzeigen. 
 

(2) Ein Gemeindevertreter, für den nach Absatz 1 ein Mit-
wirkungsverbot besteht, hat bei nicht öffentlichen Sit-
zungen den Sitzungsraum zu verlassen, bei öffentli-
chen Sitzungen darf er sich im Raum befinden, jedoch 
weder an der Beratung noch an der Abstimmung teil-
nehmen.  
 

(3) Die Nichtmitwirkung (Befangenheit) ist in der Nieder-
schrift festzuhalten. 

 

 
(1) Muss ein Gemeindevertreter annehmen, an der Bera-

tung und Beschlussfassung nicht teilnehmen zu dürfen, 
so hat er dies dem Vorsitzenden vor Eintritt in die Be-
ratung dieses Tagesordnungspunktes unaufgefordert 
anzuzeigen. 
 

(2) Ein Gemeindevertreter, für den nach Absatz 1 ein Mit-
wirkungsverbot besteht, hat bei nicht öffentlichen Sit-
zungen den Sitzungsraum zu verlassen, bei öffentli-
chen Sitzungen darf er sich im Raum befinden, jedoch 
weder an der Beratung noch an der Abstimmung teil-
nehmen.  
 

(3) Die Nichtmitwirkung (Befangenheit) ist in der Nieder-
schrift festzuhalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 14  Abstimmungen (§ 39 BbgKVerf) 
 

§ 14  Abstimmungen (§ 39 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abge-

stimmt. Auf Verlangen eines Mitgliedes der Gemeinde-
vertretung ist vor jeder Abstimmung der Antrag zu ver-
lesen. Bei der offenen Abstimmung stellt der Vorsit-
zende der Gemeindevertretung die Anzahl der Mitglie-
der fest, die  

a) dem Antrag zustimmen, 
b) den Antrag ablehnen oder 
c) sich der Stimme enthalten. 
 

Wird das Abstimmungsergebnis sofort nach der Ab-
stimmung angezweifelt, so muss die offene Abstim-
mung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungs-
punktes wiederholt werden. 

 
(1) Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abge-

stimmt. Auf Verlangen eines Mitgliedes der Gemeinde-
vertretung ist vor jeder Abstimmung der Antrag zu ver-
lesen. Bei der offenen Abstimmung stellt der Vorsit-
zende der Gemeindevertretung die Anzahl der Mitglie-
der fest, die  

a) dem Antrag zustimmen, 
b) den Antrag ablehnen oder 
c) sich der Stimme enthalten. 
 

Wird das Abstimmungsergebnis sofort nach der Ab-
stimmung angezweifelt, so muss die offene Abstim-
mung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungs-
punktes wiederholt werden. 
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(2) Auf Verlangen von einem Mitglied der Gemeindevertre-

tung oder einer Fraktion ist namentlich abzustimmen. 
Die Mitglieder werden in alphabetischer Reihenfolge 
der Nachnamen zur Stimmenabgabe aufgerufen. Die 
Stimmabgabe ist in der Niederschrift festzuhalten. 

 
(3) Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und 

Ergänzungsanträge vor, wird zuerst über den Antrag 
abgestimmt, der von der Sitzungsvorlage am weitesten 
abweicht. Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen 
mit finanziellen Auswirkungen hat der den Vorrang, der 
Mehrausgaben oder Mindereinnahmen bewirkt. In 
Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende der Ge-
meindevertretung. 

 
(4) Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen 

wurde, ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des An-
trages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage bzw. 
den Antrag ist alsdann insgesamt zu beschließen. 
 

(5) Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit Vor-
rang und müssen vor Sachanträgen erledigt werden. 

 

 
(2) Auf Verlangen von einem Mitglied der Gemeindevertre-

tung oder einer Fraktion ist namentlich abzustimmen. 
Die Mitglieder werden in alphabetischer Reihenfolge 
der Nachnamen zur Stimmenabgabe aufgerufen. Die 
Stimmabgabe ist in der Niederschrift festzuhalten. 

 
(3) Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und 

Ergänzungsanträge vor, wird zuerst über den Antrag 
abgestimmt, der von der Sitzungsvorlage am weitesten 
abweicht. Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen 
mit finanziellen Auswirkungen hat der den Vorrang, der 
Mehrausgaben oder Mindereinnahmen bewirkt. In 
Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende der Ge-
meindevertretung. 

 
(4) Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen 

wurde, ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des An-
trages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage bzw. 
den Antrag ist alsdann insgesamt zu beschließen. 
 

(5) Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit Vor-
rang und müssen vor Sachanträgen erledigt werden. 
Anträge zur Geschäftsordnung sind: 

a) auf Schluss der Aussprache/ Ende der Debatte, 
b) auf Verweisung in einen Ausschuss, 
c) auf Vertagung der Sitzung, 
d) auf Sitzungspause, 
e) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öf-
fentlichkeit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn gewünscht, können 
Bsp. zu Anträgen zur Ge-
schO aufgelistet werden. 
Entscheidung der GV, ob 
dies ergänzt werden oder 
nicht. 

§ 15  Einzel- und Gremienwahlen, Geheime Wah-
len (§§ 40 und 41 BbgKVerf) 

 

§ 15  Einzel- und Gremienwahlen, Geheime Wah-
len (§§ 40 und 41 BbgKVerf) 
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(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von geheimen 
Wahlen ist aus der Mitte der Gemeindevertretung ein 
aus 2 Personen bestehender Wahlausschuss zu bil-
den. 

 
(2) Hat die Gemeindevertretung eine einzelne Person zu 

bestellen oder vorzuschlagen, wird diese nach §40 
BbgKVerf gewählt, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 

 
(3) Hat die Gemeindevertretung mehrere Mitglieder eines 

Gremiums zu bestellen oder vorzuschlagen, werden 
die Mitglieder und ihre Stellvertreter nach § 41 BbgK-
Verf gewählt, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist oder die Gemeindevertretung einstimmig ein 
anderes Verfahren beschließt.  

 
(4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt das vom 

Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl be-
kannt.  

 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von geheimen 
Wahlen ist aus der Mitte der Gemeindevertretung ein 
aus 2 Personen bestehender Wahlausschuss zu bil-
den. 

 
(2) Hat die Gemeindevertretung eine einzelne Person zu 

bestellen oder vorzuschlagen, wird diese nach §40 
BbgKVerf gewählt, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 

 
(3) Hat die Gemeindevertretung mehrere Mitglieder eines 

Gremiums zu bestellen oder vorzuschlagen, werden 
die Mitglieder und ihre Stellvertreter nach § 41 BbgK-
Verf gewählt, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist oder die Gemeindevertretung einstimmig ein 
anderes Verfahren beschließt.  

 
(4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt das vom 

Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl be-
kannt.  

 

§ 16  Niederschriften (§ 42 BbgKVerf) 
 

§ 16  Niederschriften (§ 42 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Der Hauptverwaltungsbeamte ist für die Erstellung der 

Niederschrift zur Gemeindevertretersitzung verantwort-
lich. Er bestimmt den Protokollführer. In Ausschusssit-
zungen bestimmt der jeweils Vorsitzende eine Person 
zur Protokollführung. 

 
(2) Die Sitzungsniederschrift muss enthalten 

a) den Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) die Namen der anwesenden sowie der ent-

schuldigt und unentschuldigt abwesenden Mit-
glieder des Gremiums, 

 
(1) Der Hauptverwaltungsbeamte ist für die Erstellung der 

Niederschrift zur Gemeindevertretersitzung verantwort-
lich. Er bestimmt den Protokollführer. In Ausschusssit-
zungen bestimmt der jeweilsige Vorsitzende eine Per-
son zur Protokollführung. 

 
(2) Die Sitzungsniederschrift muss enthalten 

a) den Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) die Namen der anwesenden sowie der ent-

schuldigt und unentschuldigt abwesenden Mit-
glieder des Gremiums, 
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c) die Namen der teilnehmenden Verwaltungsver-
treter und anderer zugelassener Personen, 

d) die Tagesordnung, 
e) den Wortlaut der Anträge mit Namen der An-

tragsteller, den Wortlaut der Beschlüsse, 
f) die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen, 
g) den Ausschluss und die Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit, 
h) das Abstimmungsverhalten jedes Mitgliedes 

der Gemeindevertretung, das dies verlangt,  
i) bei namentlicher Abstimmung das Abstim-

mungsverhalten der Gemeindevertreter und 
j) die Namen der wegen Befangenheit an Bera-

tung oder Entscheidung zu einzelnen Tages-
ordnungspunkten nicht mitwirkenden Mitglieder 
der Gemeindevertretung. 

 
(3) Angelegenheiten, die in nicht öffentlicher Sitzung be-

handelt wurden, sind gesondert zu protokollieren. 
 

(4) Die Sitzungsniederschrift ist mit der Ladung zur nächs-
ten ordentlichen Sitzung den Mitgliedern der Gemein-
devertretung zur Verfügung zu stellen. 

 
(5) Soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen 

Wohls oder zur Wahrung von Rechten Dritter etwas an-
deres beschlossen wird, wird die Öffentlichkeit über 
den wesentlichen Inhalt der Beschlüsse der Gemein-
devertretung unterrichtet. Dies erfolgt durch Veröffent-
lichung der wesentlichen Inhalte der Beschlusstexte 
auf der Internetpräsenz des Amtes Brück (www.amt-
brueck.de) im Ratsinformationssystem (RIS) in der je-
weiligen Sitzung. 

 

c) die Namen der teilnehmenden Verwaltungsver-
treter und anderer zugelassener Personen, 

d) die Tagesordnung, 
e) den Wortlaut der Anträge mit Namen der An-

tragsteller, den Wortlaut der Beschlüsse, 
f) die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen, 
g) den Ausschluss und die Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit, 
h) das Abstimmungsverhalten jedes Mitgliedes 

der Gemeindevertretung, das dies verlangt,  
i) bei namentlicher Abstimmung das Abstim-

mungsverhalten der Gemeindevertreter und 
j) die Namen der wegen Befangenheit an Bera-

tung oder Entscheidung zu einzelnen Tages-
ordnungspunkten nicht mitwirkenden Mitglieder 
der Gemeindevertretung. 

 
(3) Angelegenheiten, die in nicht öffentlicher Sitzung be-

handelt wurden, sind gesondert zu protokollieren. 
 

(4) Die Sitzungsniederschrift ist mit der Ladung zur nächs-
ten ordentlichen Sitzung den Mitgliedern der Gemein-
devertretung zur Verfügung zu stellen. 

 
(5) Soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen 

Wohls oder zur Wahrung von Rechten Dritter etwas an-
deres beschlossen wird, wird die Öffentlichkeit über 
den wesentlichen Inhalt der Beschlüsse der Gemeinde-
vertretung unterrichtet. Dies erfolgt durch Veröffentli-
chung der wesentlichen Inhalte der Beschlusstexte auf 
der Internetpräsenz Homepage des Amtes Brück 
(www.amt-brueck.de unter Verwendung der Schaltflä-
che mit dem orange-roten Rathaus oder direkte Ein-
gabe https://ris-brueck.komfa.de/index.php im Brow-
ser) im Ratsinformationssystem (RIS) in der jeweiligen 
Sitzung. 

http://www.amt-brueck.de/
http://www.amt-brueck.de/
http://www.amt-brueck.de/
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§ 17  Bild- und Tonaufzeichnungen (§ 36 Abs. 3 BbgK-
Verf) 

 

Keine Änderungen 
 
 

 

 
(1) Bild- und Tonübertragungen sowie Bild- und Tonauf-

zeichnungen der öffentlichen Sitzungen der Gemeinde-
vertretung durch Presse, Rundfunk und ähnliche Me-
dien sind grundsätzlich zulässig. 
 

(2) Absatz 1 gilt für von der Gemeindevertretung selbst 
veranlasste Bild- und Tonübertragungen sowie Bild- 
und Tonaufzeichnungen entsprechend. 
 

(3) Zur Erleichterung der Fertigstellung der Sitzungsnie-
derschrift sind Tonaufzeichnungen der vollständigen 
Sitzung zulässig. Sie sind gemäß § 42 Abs.3 Satz 4 
BbgKVerf nach der darauf folgenden Sitzung zu lö-
schen. 
 

(4) Bild- und Tonübertragungen sowie Bild- und Tonauf-
zeichnungen, die nicht den Absätzen 1 bis 3 entspre-
chen, sind nicht zulässig. 

 

 
 

Keine Änderungen 

 

§ 18  Fraktionen (§ 32 BbgKVerf) 
 

§ 18  Fraktionen (§ 32 BbgKVerf) 
 

 

 
(1) Fraktionen sind Vereinigungen von Mitgliedern der Ge-

meindevertretung. Eine Fraktion muss mindestens aus 
2 Mitgliedern bestehen. Fraktionen wirken an der Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemein-
devertretung mit. 

 
(2) Die Fraktionen haben dem Vorsitzenden der Gemein-

devertretung von ihrer Bildung unverzüglich schriftlich 

 
(1) Fraktionen sind Vereinigungen von Mitgliedern der Ge-

meindevertretung. Eine Fraktion muss mindestens aus 
2 Mitgliedern bestehen. Fraktionen wirken an der Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemein-
devertretung mit. 

 
(2) Die Fraktionen haben dem Vorsitzenden der Gemein-

devertretung von ihrer Bildung unverzüglich schriftlich 
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Kenntnis zu geben. Die Mitteilung hat die genaue Be-
zeichnung der Fraktion, die Namen des Fraktionsvor-
sitzenden, seiner Stellvertreter sowie aller der Fraktion 
angehörigen Gemeindevertreter zu enthalten. Die einer 
Fraktion zustehenden Rechte kann sie nach Zugang 
der Mitteilung nach Satz 2 wahrnehmen. Veränderun-
gen sind dem Vorsitzenden stets unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. 

 

Kenntnis zu geben. Die Mitteilung hat die genaue Be-
zeichnung der Fraktion, die Namen des Fraktionsvor-
sitzendenes, seinder Stellvertreter sowie aller der Frak-
tion angehörigen Gemeindevertreter zu enthalten. Die 
einer Fraktion zustehenden Rechte kann sie nach Zu-
gang der Mitteilung nach Satz 2 wahrnehmen. Verän-
derungen sind dem Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung stets unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

 
Zweiter Abschnitt 

Ausschüsse der Gemeindevertretung  
 

Keine Änderung  

 
§ 19  Ausschüsse (§ 44 BbgKVerf) 

 

Keine Änderung  

Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Be-
schlüsse und zur Kontrolle der Verwaltung aus ihrer Mitte 
Ausschüsse bilden. 
 

Keine Änderung  

 
§ 20  Verfahren in den Ausschüssen (§ 44 BbgKVerf) 

 

 
§ 20  Verfahren in den Ausschüssen (§ 44 BbgKVerf) 

 

 

 
(1) Für Geschäftsgang und Verfahren der von der Gemein-

devertretung gebildeten Ausschüsse gelten die Vor-
schriften des Ersten Abschnittes sinngemäß, soweit 
nicht gesetzlich oder in den folgenden Absätzen eine 
andere Regelung getroffen wird. 

 
(2) Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung 

der Sitzung der Ausschüsse durch Aushang in den in 
der Hauptsatzung der Gemeinde Golzow aufgeführten 
Bekanntmachungskästen unterrichtet werden. Weiter-
hin erfolgt die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 

 
(1) Für Geschäftsgang und Verfahren der von der Gemein-

devertretung gebildeten Ausschüsse gelten die Vor-
schriften des Ersten Abschnittes sinngemäß, soweit 
nicht gesetzlich oder in den folgenden Absätzen eine 
andere Regelung getroffen wird. 

 
(2) Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung 

der Sitzung der Ausschüsse durch Aushang in den in 
der Hauptsatzung der Gemeinde Golzow aufgeführten 
Bekanntmachungskästen unterrichtet werden. Weiter-
hin erfolgt die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 
Internetpräsenz Homepage des Amtes Brück 
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Internetpräsenz des Amtes Brück (www.amt-
brueck.de). 

 

(www.amt-brueck.de) im Ratsinformationssystem 
(RIS). 

 

Dritter Abschnitt 
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 

 

Keine Änderung  

§ 21  Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschrif-
ten 

 

Keine Änderung  

Die Bestimmungen des Zweiten Abschnittes sind sinnge-
mäß auch auf solche Ausschüsse der Gemeinde anzuwen-
den, die auf besonderen Rechtsvorschriften beruhen, so-
weit diese Vorschriften nichts anderes bestimmen. 

 

Keine Änderung  

Vierter Abschnitt 
Elektronische Medien, Kommunikation und Daten-

schutz  
 

Keine Änderung  

§ 22  Nutzung elektronischer Medien und Kommuni-
kation 

 

§ 22  Nutzung elektronischer Medien und Kommunika-
tion 

 

 

 
(1) Der Austausch von Einladungen, Tagesordnungen, 

Anträgen und sonstiger Unterlagen erfolgt auf dem 
Postweg in Papierform. 
  

(2) Gemeindevertreter können auf die Zusendung in Pa-
pierform verzichten. In diesem Fall werden ausschließ-
lich Unterlagen auf dem Postweg zugestellt, welche 
nicht elektronisch vorliegen und/oder einer besonderen 
Vertraulichkeit unterliegen. Für die Zusendung an die 
Verwaltung kann in jedem Fall wahlweise auch der 
Postweg verwendet werden. 
 

(3) Mitgliedern der Gemeindevertretung sind auf Antrag 
durch die Verwaltung persönliche E-Mail-Postfächer in 

 
(1) Der Austausch von Einladungen, Tagesordnungen, 

Anträgen und sonstiger Unterlagen zur Gremiumsar-
beit erfolgt auf dem Postweg in Papierform in der Regel 
elektronisch. 
  

(2) Gemeindevertreter können auf die Zusendung in Pa-
pierform verzichten bestehen. Dies ist dem Sitzungs-
dienst unverzüglich (elektronisch oder postalisch) 
schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall werden aus-
schließlich sämtliche Unterlagen ausschließlich auf 
dem Postweg zugestellt, welche nicht elektronisch vor-
liegen und/oder einer besonderen Vertraulichkeit unter-
liegen. Zugangsdaten für das RIS sowie der in der Ent-
schädigungssatzung unter § 11 geregelte einmalige 

 

http://www.amt-brueck.de/
http://www.amt-brueck.de/
http://www.amt-brueck.de/
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der Domäne des Amtes einzurichten. Weitere elektro-
nische Hilfsmittel, z.B. Cloud-Zugänge, Kommunikati-
ons-Anwendungen, können bereitgestellt werden, so-
fern diese in der Amtsverwaltung verfügbar sind. Ein 
Anspruch besteht nicht. 

 

Zuschuss für digitale Endgeräte werden in diesen Fäl-
len nicht bereitgestellt. Für die Zusendung an die Ver-
waltung kann in jedem Fall wahlweise auch der Post-
weg verwendet werden. 
 

(3) Mitgliedern der Gemeindevertretung sind auf Antrag-
werden nach Mandatsantritt durch die Verwaltung per-
sönliche E-Mail-Postfächer in der Domäne des Amtes 
einzurichten eingerichtet. Über die zugehörigen Ab-
läufe werden die neuen Mitglieder schriftlich auf dem 
Postweg informiert. Weitere elektronische Hilfsmittel, 
z.B. Cloud-Zugänge, Kommunikations-Anwendungen, 
können bereitgestellt werden, sofern diese in der Amts-
verwaltung verfügbar sind. Ein Anspruch besteht nicht. 

 

§ 23  Umgang mit Daten und Datenschutz 
 

Keine Änderung  

 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung dürfen vertrauliche 
Unterlagen mit personenbezogenen Daten nur für ihre ge-
setzlichen Aufgaben verwenden.  
Personenbezogene Daten beziehen sich auf bestimmte o-
der bestimmbare Personen. Vertrauliche Unterlagen sind 
alle Dokumente, die als vertraulich gekennzeichnet sind o-
der personenbezogene Daten enthalten.  
Diese Unterlagen müssen so aufbewahrt werden, dass 
Dritte keinen Zugang haben. Die Weitergabe an Dritte ist, 
außer an Vertreter, nicht gestattet.  
Auf Anfrage müssen sie dem Hauptverwaltungsbeamten 
Auskunft über gespeicherte Daten erteilen.  
Vertrauliche Unterlagen sind sofort zu vernichten, wenn sie 
nicht mehr benötigt werden, insbesondere jedoch nach 
dem Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Tätigkeit. 

 

 
 
 
 
 

Keine Änderung 

 

Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Keine Änderung  
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§ 24 Funktionsbezeichnungen 
 

Keine Änderung 
 

 

Soweit in dieser Geschäftsordnung Funktionen mit einem 
geschlechtsspezifischen Begriff beschrieben werden, gilt 
die jeweilige Bestimmung für das jeweils andere Ge-
schlecht gleichermaßen. 

 

 
Keine Änderung 

 

§ 25 Inkrafttreten 
 

§ 25 Inkrafttreten 
 

 

Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Geschäftsordnung, die am 02.12.2008 sowie die 
Änderung, die am 06.08.2019 beschlossen wurden, außer 
Kraft. 

 

Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Geschäftsordnung, die am 02.12.2008 sowie die 
Änderung, die am 06.08.2019 beschlossen wurden 
29.04.2025 beschlossen wurde, außer Kraft. 

 

 

Brück, den 26. Mai 2025 
 
 
Ralf Werner 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 

 

Brück, den 26. Mai 2025 ………………… 
 
 
Ralf Werner 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 

 

 

Hinweis: 
Da die Geschäftsordnung nur organisationsinternes Recht 
der Vertreterkörperschaft regelt, unterliegt sie nicht den 
Formvorschriften für gemeindliche Satzungen und bedarf 
daher zu ihrer Wirksamkeit keiner öffentlichen Bekanntma-
chung. 

 

Hinweis: 
Da die Geschäftsordnung nur organisationsinternes Recht 
der Vertreterkörperschaft regelt, unterliegt sie nicht den 
Formvorschriften für gemeindliche Satzungen und bedarf 
daher zu ihrer Wirksamkeit keiner öffentlichen Bekanntma-
chung. 

 

 

 


